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die noch nicht alle Beitridge eingeliefert haben, sic mochten
dies in kiirzester Frist tun.

Rechnungsablage genehmigt.

Herr Siiffert wiinscht, dass der Kassenbericht gedruckt
werde, was geschehen soll.

Unser Zentralprisident, Herr Hodler, wird einstimmig
wieder als Zentralprisident gewihlt. Wird von ihm ver-
dankt.

Jei der Kandidatenaufnahme ergibt sich, dass iiber ein-
zelne Kandidaten nicht genaue Angaben existieren iiber
ihre Erftillung der Bedingungen. Diese Kandidaten werden
auf Antrag Emmenegger provisorisch aufgenommen. Ebenso
werden von den Herren Emmenegger und Silvestre zwei
Kandidaten der Sektion Luzern und einer der Sektion
Genf, die nicht auf der Liste sind, vorgeschlagen und
ebenso wie alle andern Kandidaten aufgenommen.

Punkt 7 der Traktandenliste. Sekretirstelle.

Nach Beschluss der Delegiertenversammlung Zurtick-
weisung an das Zentralkomitee mit Behandlung der An-
trige Neuenburg.

Punkt 8. Redakteur Loosli gibt kurz die letzten Sitze
aus seinem Bericht iiber das Ausstellungsgebdude und
schligt vor die Sache der Sektion Bern zu iibertragen,
da sich aus dem Berichte ergibt, dass es mit einem eidge-
nossischen Kunstgebdude nichts ist.

Herr Bouvier meint, dieser Punkt sei noch offen, jede
Stadt konne jedoch Subventionen erhalten.

Herr Silvestre verurteilt die seinerzeit von Herrn Vuiller-
met gemachten Versprechungen, da der Bundesrat der
Zentralisierung ganz abgeneigt sei.

Auf eine Anfrage des Herrn Jeanneret antwortet Herr
Silvestre, dass die Subventionen fiir Kunstgebdude jeden-
falls aus einem Spezialkredit erteilt wiirden.

Punkt 9. Redakteur Loosli gibt kurz Bericht tiber unsere
Bezichungen zum Kunstverein. Ueber die Juryfrage sowie
Altersversicherung wird im Sinne der Delegiertenversamm-
lung angenommen. Weiter verhandeln mit dem Kunst-
verein, damit das Zentralkomitee genaue Vorschlige zu-
handen der Sektionen in der Zeitung bringen kann.

Auf Antrag Jeanneret wird der Bericht Loosli in unserer
Zeitung erscheinen.

Punkt 10. Antrag der Sektion Bern genehmigt.

Punkt 10a und 10b. Antrige der Sektion Zirich ge-
nehmigt.

Die Sektion Luzern zieht ihren Antrag zurtick in der
Hoffnung, dass sich das Zentralkomitee etwas mehr mit
der Redaktion der Artikel der Schweizer Kunst beschiftige.
- Weitere Antrige:

Trachsel wiinscht, dass jede Sektion auch ein Exemplar
der Schweizer Kunst erhalte zum Einbinden.

Herr Vibert wiinscht, dass in Zukunft an den Aus-
stellungen ein grosser Saal ganz fiir die Skulptur geschaffen
werde.

Herr Righini vermisst auch die grossen Sile im Ziircher
Kunstgebdude.

Herr Siiffert wiinscht, dass die Liste fiir die Bilderan-
kiufe im Turnus von der Jury gemacht werde und nicht
von den Kunstkommissionsmitgliedern.

Herr Dr. Geiger spricht im selben Sinne, die Aargauer
Sektion wiinsche dasselbe. Er macht auf einzelne Zeitangs-
notizen aufmerksam.

Herr Emmenegger betont, dass dies Sache des Kunst-
vereins sei. i

Herr Righini wiinscht, dass das Zentralkomitee diese
Angelegenheit in Form von einer Anregung beim Kunst-
verein einbringe. Angenommen.

Herr Silvestre spricht iiber die Schweizerische Landes«
ausstellung in Bern 1913. Jede Gesellschaft soll fiir sich

ausstellen und wunser Delegierter vom Zentralkomitee
mochte darnach handeln.

Wird lebhaft unterstiitzt und angenommen.

Herr Jeanneret interpelliert iber die Kunstausstellung
in Rom.

Zentralsekretir Linck verliest den von der schweizerischen
Zentralstelle fiir  Ausstellungswesen  cingelangten  Brief,
worin sie uns das vom Schweizerischen Handelsdeparte-
ment erhaltene Programm der Ausstellung in Rom 1g1I1
iibermittelt.

Auf Antrag von Herrn Silvestre soll eine Anfrage an
das eidgendssische  Departement des Innern gerichtet
werden, ob sich die Schweiz daran beteilige.

Zentralpréasident Hodler erkldrt die Sitzung fir ge-
schlossen.

Der Zentralsekretir:
Linek.
Der II. Sekretir:
Ad. Tiéche.

Bericht

an den Zentralvorstand der Gesellschaft schweizerischer
Maler, Bildhauer und Architekten, zuhanden der Delegierten-
und Generalversammlung vom 4. und 5. Heumonat 1900,
betreffend das

Kunstausstellungsgebdude.
Herr Prisident!
" Sehr geehrte Herren!

Wenige Tage nach der Uebernahme der Redaktion der
,,Schweizer-Kunst“ durch den Unterfertigten, also in der
ersten Hilfte des Weinmonats 1908, erteilte mir Herr
Zentralprisident Hodler, in Ausfithrung der Beschliisse der
letzten Generalversammlung der G. S. M. B. & A., den Auf-
trag, die Frage der Erstellung eines schweizerischen Kunst-
ausstellungsgebidudes in kiirzester Frist zu studieren und
zuhanden des Zentralvorstandes umgehend Bericht und
Antrag dariiber einzubringen.

Nach eingehender Priifung der Frage zeigte es sich, dass
es vor allen Dingen zwei Punkte waren, iiber die eine
Orientation unbedingt notwendig war und ohne welche eine
erspriessliche Arbeit nicht geleistet werden konnte. Die
erste war die Frage der Konstruktion und also rein tech-
nischer Natur, die zweite die einer allfilligen Finanzierung.

Um uns einigermassen iiber die voraussichtlichen Kosten
eines derartigen Gebdudes zu orientieren, beauftragte Herr
Hodler unser Mitglied, Herrn Architekt Indermiihle in Bern
mit der Ausarbeitung eines Idealprojektes und eines un-
verbindlichen Kostenvoranschlages. Die Direktiven, welche
der Herr Zentralprisident an diese Auftragserteilung kntipfte,
waren folgende:

1. Das Gebidude soll allen Erfordernissen, welche man an
ein modernes und rationell eingerichtetes Ausstellungs-
gebdude stellen darf, entsprechen;

2. das Gebdude soll geniigenden Raum zur Beherbergung
der - grossen schweizerischen Kunstausstellungen,
namentlich des Salons bieten.

Nidher umschrieben, sollte das Gebdude geniigenden

Raum zur Aufnahme von 1200 Werken bieten.

Herr Indermiihle machte sich unverziiglich ans Werk und
legte uns in kurzer Frist ein Idealprojekt vor, welches den
oben aufgestellten Bedingungen vollkommen entsprach und
dessen Ausfiithrung er, ohne den allfilligen Bodenpreis, auf
im Maximum 250,000 Fr. veranschlagte.

Eine summarische Renditenberechnung ergab ferner, dass
der Betrieb und der Unterhalt eines solchen Gebdudes pro
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anno auf rund 7000 Fr. zu stehen kdme und dass der
Bodenpreis im giinstigsten Falle sich auf 150,000 Fr. stellen
wiirde.

Ihr Berichterstatter setzte sich daraufhin unverziiglich
mit Fachleuten in Verbindung, um Mittel und Wege zu er-
schliessen, die Finanzierung des Unternehmens zu realisieren.

Um in dieser Richtung rasch und ungebunden arbeiten
zu koénnen, ersuchte er anfangs Christmonat v. J. den
Zentralvorstand um die Vollmacht, in dessen Namen iiber
die Finanzierung und Eiwerbung eines Bauplatzes vor-
behiltlich der statutarischen Genehmigung zu verhandeln.
Diese Vollmacht wurde ihm am 10. Christmonat 1908 er-
teilt und vonsdmtlichen Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.
Die Unterschriften wurden am 19. Christmonat notariell
beglaubigt und IThr Berichterstatter setzte sich ohne Verzug
mit Banken in Verbindung. Mit Hilfe eines angesehenen
Bankfachmannes arbeitete er zunichst einen Finanzierungs-
plan aus, welcher die erforderlichen Summen vermittelst
eines Pramienobligationenanleihens aufzubringen vorsah.
Dieser Plan liegt dem gegenwirtigen Berichte bei und wurde
seinerzeit unverziiglich gedruckt und an die in Frage
kommenden Bankinstitute zur Priifung und eventuellen
Vernehmlassung versandt.

Samtliche der angefragten Bankinstitute, mit deren
Direktionen Ihr Berichterstatter eingehend konferierte,
fanden die Anlage des Finanzierungsplanes bis auf einige
Einzelheiten, welche sich namentlich auf die Dauer der
Amortisationsfrist und die Verlosungsmethoden erstreckten,
gut, verhehlten jedoch Threm Berichterstatter nicht, dass
eine Finanzierung durch Pramienverlosungen zurzeit in-
opportun sei, weil das Volk durch verschiedene grosse
kantonale Lotterienlotteriemiideundiiberhaupt die Situation
angesichts der wirtschaftlichen und geschéftlichen De-
pression dusserst ungiinstig sei.

Dagegen erkldrten sich die schweizerische Vereinsbank,
die Berner Kantonalbank und die Spar- und Leihkasse in
Bern gerne bereit, in Anbetracht des idealen Zweckes
unserer Bestrebungen eine Finanzierung auf anderer Basis
freundlich zu prifen und diese gegebenen Falles an die
Hand zu nehmen. Die Direktion der Spar- und Leihkasse
war so freundlich, Ihrem Berichterstatter eine andere
Finanzierungsmoglichkeit vorzuschlagen und erbot sich,
jedes fernere Finanzprojekt kostenfrei zu priifen und ihr
fachméannisches Urteil dariiber abzugeben.

Ein zweiter Finanzierungsplan wurde indes seither nicht
ausgearbeitet, weil es sich ergab, dass dies erst dann ge-
schehen konnte, wenn einmal die Platz- und namentlich
auch die Subventionsfrage erledigt oder doch wenigstens
klar zu iibersehen sei.

Was nun die Platzfrage anbetrifft, so war die Meinung
dei letztjdhrigen Generalversammlung dahin gegangen, es
sei ein einziges eidgendssisches Kunstausstellungsgebdude
zu errichten und zwar in Bern, dessen Platzmisere fiir die
Entwicklung der bernischen Kiinstlerschaft geradezu
hemmend geworden ist. Es war Ihrem Berichterstatter
ferner bekannt, dass der Staat Bern zurzeit nicht in der
Lage ist, mit einer Barsubvention von irgendwelcher Be-
deutung dem Unternehmen beizuspringen, und infolgedessen
unterbreitete er, nach Riicksprache mit den in Frage
kommenden Mitgliedern des bernischen Regierungsrates,
am 18. Christmonat v. J. Threm Zentralvorstand eine Ein-
gabe an die hohe Regierung des Kantons Bern, welche in
folgendem Gesuche gipfelte:

., Der hohe Regierungsrat des Kantons Bern moge be-
schliessen: ,,Es sei das Areal vor der Sternwarte in Bern
der G. S. M. B. & A. zum Zwecke der Erstellung eines
Kunstaustellungsgebdudes schenkungsweise abzutreten,
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bezw. es sei dieses Gesuch dem Grossen Rate des Kantons
Bern zur Gutheissung zu empfehlen.‘

Diekantonale Baudirektion, welche alsnachstbeteiligtesich
zu dieser Frage zu dussern hatte, gab durch den Mund ihres
Vorstehers, Herrn Regierungsrat Konitzer, die freundliche
Versicherung, dass sie das Gesuch sowohl dem Regierungs-
wie dem Grossen Rate in empfehlenden Sinne begutachten
werde, verlangte jedoch die Einreichung eines Projektes,
welches besonders fiir diesen Platz ausgearbeitet wiirde.
Herr Indermiihle wurde mit dessen Ausfithrung beauftragt
und die Sache ist gegenwdrtig noch pendent, weil das
kantonale Bauamt seine Vorarbeiten nicht so fiithe fertig-
stellen konnte, dass die Sache, wie es in der Absicht des
Herrn Regierungsrat Konitzer lag, noch in der Maisession
des Grossen Rates hitte behandelt werden konnen.

Dies ist der Grund, warum Ihr Berichterstatter kein
zweites Finanzprojekt ausarbeitete. Denn wenn es auch
hochst wahrscheinlich ist, dass die bernische Regietung
unserem Gesuche entsprechen wird, so wissen wir doch
noch nicht, unter welchen Bedingungen dies geschehen kann,
und dadurch wird natiirlich die benétigte Summe wesent-
lich beeinflusst. Es bleibt daher nichts anderes zu tun,
als vorldufig den Entscheid des bernischen Grossen Rates
abzuwarten.

Ungefahr zur gleichen Zeit, als das Gesuch an die Berner
Regierung abging, setzte sich Ihr Berichterstatter auch mit
dem Vorsteher des eidg. Departementes des Innern in per-
sénliche Verbindung, um sich zu orientieren, ob und in .
welcher Hohe gegebenen Falles die Eidgenossenschaft das
Unternehmen zu subventionieren gesonnen wire.

Herr Bundesrat Ruchet, mit welchem Ihr Berichterstatter
des lingern konferierte, verwahrte sich nun vor allen
Dingen ganz entschieden gegen das Projekt eines eidge-
nossischen Kunstaustellungsgebdudes mit Sitz in Bern.
Ein solches Unternehmen, erklirte er mit aller Bestimmt-
heit, wiirde vom Departement unter keinen Umstdnden
zur Subventionierung empfohlen, dagegen werde die Eid-
genossenschaft jedes Ausstellungslokal im ganzen Lande
subventionieren, welches imstande sei, den Salon zu be-
herbergen. Er sei entschiedener Gegner jeder Zentralisation
des Kunstausstellungswesens, welche nur Rivalitidten
zwischen den einzelnen Stddten der Schweiz hervorrufen
wiirde und die man am besten vermeide. Dagegen sei er
nicht abgeneigt, fiir den Fall, dass die Berner mit Hilfe
ihrer Regierung und finanzkriftigen Korporationen ein Aus-
stellungsgebiude erstellen wiirden, dessen Subventionierung
zu empiehlen.

In einer kurz darauf stattfindenden gemeinsamen Sitzung,
welcher von IThrem Zentralvorstande die Herren Boss, Linck,
Tiéche und Ihr Berichterstatter und von der Subkommission
der eidg. Kunstkommission, welche sich speziell mit der
Ausstellungslokalitdtenfrage befasst, die Herren Mangold,
Bouvier und Dr. Diem beiwohnten, einigte man sich, an-
gesichts der entschiedenen Haltung des Departementes,
auf dem urspriinglichen Projekte eines schweizerischen
Kunstgebdudes in Bern nicht weiter zu beharren, sondern
iiberall wo es angédngig sei, Subventionen des Bundes zu
verlangen. ;

Fernere Subventionen wiirden von der bernischen
Burgergemeinde und der Einwohnergemeinde erhiltlich
sein, wenn auch, um beide nicht allzusehr zu belasten, in
Form nicht von Bau-, sondern von Betriebssubventionen.

Schritte zur Erlangung von Subventionen durch die
Ziinfte, Kunstgesellschaften etc. wurden angesichts der
noch unabgekldrten Sachlage bis dato nicht unternommen,
da die eigentliche Grundlage, ndmlich ein verbindliches
Finanzierungsprojekt, noch nicht ausgearbeitet werden
konnte.



Der Umstand, dass sich das eidgendssische Departement
des Innern in so unzweideutiger Weise gegen die Errich-
tung eines schweizerischen Ausstellungsgebdudes verwahrte,
hatte nun zur Folge, dass die Sektion Bern der G.S.M.B.&A.
sich mit der Frage der allfilligen Uebernahme des Unter-
nehmens befasste und beschloss, die Sache an die Hand zu
nehmen. Infolge eines Beschlusses Ihres Zentralvorstandes
wurde nun bei der bernischen Regierung unterm 24. April
1. J. unser Gesuch so abgedndert, dass die Bodenschenkung
an die Sektion direkt erfolgen kann.

Angesichts dieser neuen Sachlage glaubten weder der
Zentralvorstand, noch Ihr Berichterstatter der Delegierten-,
bezw. der Generalversammlung weitere Antrige zu unter-
breiten, sondern beschloss in seiner Sitzung vom 21. Mai
1. J. den Unterzeichneten zur Abfassung eines detaillierten
Berichtes einzuladen und diesen der Generalversammlung
zu unterbreiten, weitere Direktiven von ihr gewdirtigend.

Wenn sich ihr Berichterstatter dennoch erlaubt, eine per-
sonliche Meinung zu der Angelegenheit zu dussern, so wire
es die, bis auf weiteres zuzuwarten und dem Zentralvor-
stand die Kompetenz zu erteilen, je nach der ferneren Ge-
staltung der Umstidnde die Entscheidungen zu treffen,
welche er fiir richtig halten wird.

Im ferneren wird sich die Generalversammlung dariiber
aussprechen miissen, ob sie der Uebertragung des Unter-
nehmens an die Sektion Bern beistimmt. Sollte dies ge-
schehen, so wire der Frage betreffend die Erstellung eines
Kunstausstellungsgebdudes in Bern Abschied aus den
Traktanden zu erteilen, weil dadurch die Sache nur noch
eine Sektionsangelegenheit der Sektion Bern sein wiirde.

Genehmigen Sie, Herr Prisident, sehr gechrte Herren,
den Ausdruck meiner vollkommenen Hochachtung.

Biimpliz, den 12. Brachmonat 1909.
Der bevollmichtigte Berichterstatter:
C. A. Loosli.

Bericht

an den Zentralvorstand der Gesellschaft schweizerischer
Maler, Bildhauer und Architekten, zuhanden der Dele-
gierten- und Generalversammlung vom 4. und 5. Heumonat,
betreffend

Unsere Beziehungen zum schweizerischen
Kunstverein.
Hert Priasident,
Sehr geehrte Herren!

Gegen das Ende des vorigen Jahres wurde Ihr Bericht-
erstatter anlédsslich eines Besuches des Herrn Zentral-
prasidenten in Bern von diesem beauftragt, die Frage
zu priifen und zu niitzlicher Frist Bericht und Antrag
einzubringen, ob und in welcher Weise unsere Beziehungen
zum schweizerischen Kunstverein freundschaftlicher zu
gestalten seien,

Die Art und Weise, wie diese zu machen sei, stellte
mir der Herr Zentralprésident vollkommen frei, wies mich
jedoch an, ihn jeweilen vom Stande der Unterhandlungen
auf dem Laufenden zu halten.

Ich suchte mich aus diesem Grunde vor allen Dingen
iber das, was frither geschehen war, so gut als moglich
zu orientieren und setzte mich daraufhin mit dem
Prisidenten des schweizerischen Kunstvereins zunichst
personlich ~ in brieflichen Verkehr. Die wohlwollende
Haltung des Herrn Roman Abt, Prisident des S. K. V.,
filhrte bald dazu, dass eine miindliche Beratung das
einzig Gegebene war. Ihr Berichterstatter teilte dies dem
Herrn Zentralprasidenten mit, worauf dieser ihm die

Weisung gab, Herrn Abt personlich aufzusuchen, Weisung,
welche der Zentralvorstand in seiner Sitzung vom 21.
Mai 1. J. bestdtigte. Infolgedessen verfiigte sich Thr
Berichterstatter am 15. Brachmonat 1. J. nach Luzern,
wo er mit Herrn Roman Abt eine lange Unterredung
pflog.
Die Differenzen zwischen unserer Gesellschaft und dem
S. K. V. waren zweierlei Art. Es handelte sich
1. um die Organisation der Turnusausstellung und der
Jurybesetzung derselben, und
2. um die Frage der Alters- und Pensionsversicherung
der schweiz. Kiinstleischaft unter Mithilfe des S. K. V.

1. Organisation der Turnusausstellungen.

Ich glaube mich hier berechtigt, der Kiirze halber die
verschiedenen Punkte, welche zur Sprache kamen, unbe-
riicksichtigt zu lassen. Einige Differenzen beruhten auf
Missverstandnissen, andere sind Vergesslichkeiten zuzu-
schreiben, welche sich in Zukunft nicht wiederholen werden.
Endlich kamen einzelne Dinge zur Sprache, welche zu
Differenzen Anlass gegeben hatten und die wir dem
S. K. V. zuschrieben, bei welchen es sich jedoch heraus-
stellte, dass nicht der Kunstverein, sondern das eidg.
Departement des Innern die Ursache war.

Dies war beispielsweise der Fall bei der Bekanntmachung
der Jury fiir die diesjahrige Turnusausstellung, wo die
Delegierten erst zwei Tage vor der ersten Jurysitzung
ernannt, bezw. dem Kunstverein namhaft gemacht wurden,
so dass es ihm nicht mehr moglich war, uns rechtzeitig
zu verstdndigen.

Es ist Vorsorge getroffen, dass in Zukunft die Zusam-
mensetzung der Turnusjury bereits im Februarheft der
«Schweizer Kunst» bekanntgegeben werden kann.

Was nun die Zusammensetzung der Jury selbst anbetrifft,
so werden bekanntlich jeweilen zwei Mitglieder vom
Departement des Innern abgeordnet, zu deren Wahl der
S. K. V. nichts zu sagen hat. Ferner wurde jeweilen als
Prisident von Amtes wegen der Vorsitzende der Sektion
des S. K. V. ernannt, dessen Sektion den Turnus eréffnete.
Seit der Existenz der «Sezession» glaubte sich ferner
der S. K. V. aus Billigkeitsriicksichten verpflichtet, dieser
Vereinigung jeweilen einen Vertreter zuzubilligen. Was
nun die Vertretung unserer Gesellschaft anbetrifft, so ist
Herr Abt mit uns der Ansicht, dass der G. S. M. B. & A.
die Mehrheit in der Jury gebiihrt. Er hat mich
ermdchtigt, Thnen mitzuteilen, dass er in der nédchsten
Sitzung des Kunstvereines einen bezliglichen Vorschlag
einreichen und befiirworten wird, und wir haben uns auf
folgende Fassung geeinigt:

«Die in Betracht fallenden Vereinigungen von Kiinstlern
reichen in niitzlicher Frist dem schweizerischen Kunst-
verein Vorschlige fiir die Konstituierung der Turnusjury
ein, welche dieser beriicksichtigen wird.»

Die Praxis wiirde sich von nun an so gestalten, dass
unsere Gesellschaft, sei es durch Urabstimmung in den
Sektionen, sei es durch Ernennung durch den Zentral-
vorstand, diejenigen ihrer Mitglieder im Dezember jeden
Jahres bezeichnen (bezw. wihlen) wiirde, welche sie als
Mitglieder der Turnusjury wiinscht. Die Vorschldge sind
in doppelter Zahl zu machen, damit im Verhinderungs-
fall eines Mitgliedes ohne weiteres ein Ersatzmann
einberufen werden kann. Unsere Gesellschaft wiirde dann
bezeichnen, welche Mitglieder sie als eigentliche Juroren
und welche sie als Ersatzmédnner vorgesehen hat.

Einer spiteren Vereinbarung soll es iiberlassen bleiben,
ein Abkommen dariiber zu treften, ob wir oder der S. K. V.
mit den Juroren betr. Uebernahme des Amtes verhandeln
sollen.

293



	Bericht an den Zentralvorstand der Gesellschaft schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten, zuhanden der Delegierten- und Generalversammlung vom 4. und 5. Heumonat 1909, betreffend das Kunstausstellungsgebäude

